@
Vertrag

uber die Erstellung einer Betriebskostenabrechnung
fur das Jahr

zwischen

Kolner Haus- und Grundbesitzerverein Verlags- und Service GmbH
Hohenzollernring 7173, 50672 Koln — im Folgenden V+S GmbH oder Auftragnehmer —

und

Name, Vorname

Straf3e

PLZ, Ort

Mitgliedsnummer
—im Folgenden Kunde od. Auftraggeber —

§ 1 Zustandekommen, Art, Umfang und Vergiitung der
Dienstleistungen

Der Kunde beauftragt die V+S GmbH mit der Erstellung
von Betriebskostenabrechnungen. Es bleibt der V+S
GmbH uberlassen, die Durchfuhrung der Dienstleistung
aus wichtigen Grunden abzulehnen. Diese konnen u.a.
in unterschiedlichen Ansichten Uber die Art der Abrech-
nung liegen. Die V+S GmbH verpflichtet sich in diesem
Fall, den Auftraggeber umgehend von der Ablehnung
zu unterrichten. Sie ist vor allem nicht dazu verpflichtet,
uber den normalen Geschaftsbetrieb hinaus Anstren-
gungen zu unternehmen, dem Kunden etwaig uber-
lassene Unterlagen zuganglich zu machen. Hierdurch
verursachte Schaden, z.B. durch Verfristung, gehen zu
Lasten des Kunden.

(2) Die V+S GmbH erbringt die Dienstleistungen zu den
bei Vertragsabschluss guiltigen Konditionen und nach
dem aktuellen Stand der Technik und durch Personal,
das fur die Erbringung der vereinbarten Leistungen qua-
lifiziert ist. Die Konditionen sind dem Kunden bekannt.
(3) Die V+S GmbH ist berechtigt, Leistungen auch
durch Dritte erbringen zu lassen.

(4) Werkvertragliche Leistungen sind nicht Gegenstand
des Vertrages.

§ 2 Mitwirkungsleistung des Kunden

Der Kunde wird die V+S GmbH bei der Erbringung der
Dienstleistungen in angemessenem Umfang unterstut-
zen. Er wird ihr insbesondere die erforderlichen Informa-
tionen und Unterlagen vollstandig und rechtzeitig zur
Verfligung stellen. Daruber hinausgehende Mitwirkungs-
leistungen bedurfen der gesonderten Vereinbarung. Die
ordnungsgemafe Datensicherung obliegt dem Kunden.

§ 3 Qualitative Leistungsstorung

Wird die Dienstleistung nicht vertragsgemaf oder feh-
lerhaft erbracht und hat die V+S GmbH dies zu vertre-
ten, ist die V+S GmbH verpflichtet, die Dienstleistung

fiir folgende Objekte

ohne Mehrkosten fur den Kunden innerhalb angemesse-
ner Frist vertragsgema zu erbringen. Voraussetzung ist
eine Ruge des Kunden, die unverzuglich zu erfolgen hat,
spatestens innerhalb 2 Wochen nach Kenntnis.

Gelingt die vertragsgemaBe Erbringung der Dienstleis-
tung aus von der V+S GmbH zu vertretenen Grinden
auch innerhalb einer vom Kunden ausdrucklich zu set-
zenden angemessenen Nachfrist in wesentlichen Teilen
nicht, ist der Kunde berechtigt, den Vertrag fristlos zu
kundigen. In diesem Fall hat die V+S GmbH Anspruch
auf Vergutung fur die bis zum Wirksamwerden der Kun-
digung aufgrund des Vertrages erbrachten Leistungen.

Die Leistung gilt als erbracht, wenn die Dienstleistung
fur den Kunden in den Geschaftsraumen der V+S
GmbH zur Ubergabe bereitsteht. Etwaige Leistungsver-
zogerung, z.B. durch Versand auf dem Postwege, geht
zu Lasten des Kunden.

§ 4 Zahlungsfristen/Verzug

Die Preise verstehen sich jeweils inkl. der gultigen
gesetzlichen Mehrwertsteuer. Die Falligkeit der Zahlung
beginnt mit Rechnungsdatum. Gerat der Kunde mit
einer Zahlung ganz oder teilweise in Verzug, ist die V+S
GmbH berechtigt, von dem betreffenden Zeitpunkt an
die gesetzlichen Zinsen in Hohe von 8% p. a. Uber dem
Basiszinssatz zu berechnen. Die V+S GmbH ist weiter-
hin zur Zurtckhaltung ihrer Leistungen sowie berech-
tigt, noch ausstehende Leistungen nur gegen Voraus-
zahlungen oder Sicherheitsleistungen auszufuhren.

§ 5 Freistellung von Rechtsmangein

Voraussetzung fur die Rechtsmangelhaftung ist, dass
die V+S GmbH vom Kunden schriftlich innerhalb von
14 Tagen nach erster Kenntnis des Kunden von solchen
Anspruchen benachrichtigt worden ist. Weiter hat der
Kunde die V+S GmbH alle Abwehr und Vergleichsver-
handlungen zu ermoglichen.



Er hat dazu der V+S GmbH alle erforderlichen Ermach-
tigungen fuir gerichtliche oder auBergerichtliche MaB-
nahmen zu erteilen. Er darf die Ansprliche des Dritten
nicht ohne schriftliche Zustimmung der V+S GmbH
anerkennen, oder die Abwehr der Anspriche durch die
V+S GmbH in anderer Weise durch nicht mit der V+S
GmbH abgestimmte Handlungen beeinflussen.
Werden gegen den Kunden Anspriche wegen Rechts-
mangelhaftung geltend gemacht, so kann die V+S
GmbH auf eigene Kosten die Dienstleistung in einem
fur den Kunden zumutbaren Umfang andern oder er-
setzen.

§ 6 Haftung

Schadensersatzanspriche jeglicher Art gegen die V+S
GmbH, ihre gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und ihre
Erfullungsgehilfen, insbesondere auch solche aufgrund
deliktischer Haftung, Pflichtverletzung und aus der
Verletzung der in § 311 BGB aufgefuhrten Schuldver-
haltnisse, sind auf grob fahrlassiges oder vorsatzliches
Verhalten beschrankt.

Die V+S GmbH haftet bei Vorsatz und grober Fahr-
lassigkeit ihrer Erfullungsgehilfen, die keine leitenden
Angestellten sind, nur in Hohe der typischerweise vor-
hersehbaren Schaden.

(2) Die Schadensersatzanspriiche gegen den jeweils
anderen Vertragspartner verjahren, wenn nicht wegen
Vorsatz gehaftet wird, nach den gesetzlichen Vor-
schriften, spatestens jedoch, drei Jahre nach Pflichtver-
letzung oder der unerlaubten Handlung.

Bei Verlust von Daten haftet die V+S GmbH nur fur
denjenigen Aufwand, der bei ordnungsgemaBer Daten-
sicherung durch den Kunden fur die Wiederherstellung
der Daten erforderlich gewesen ware.

(3) Die V+S GmbH Ubernimmt keine Haftung fur die
Einhaltung von Fristen.

(4) Der Versand jeglicher Unterlagen sowie alle daraus
entstehenden Anspriuche, z.B. durch Verfristung, gehen
zu Lasten den Kunden.

§ 7 Datenschutz

Es gilt die Datenschutzerklarung der Kolner Haus- und
Grundbesitzer-Verein Verlags- und Service GmbH, ein-
sehbar auf den Webseiten der GmbH, sowie etwaige,
mit dem Kunden vereinbarte Regelungen, z.B. in Form
eines ADV-Vertrags.

§ 8 Gerichtsstand etc.

Anderungen bediirfen der Schriftform. Dies gilt auch
fur die Schriftformklausel und der Kundigung. Weitere
Geschaftsbedingungen sind ausgeschlossen, soweit

in diesem Vertrag nichts anderes vereinbart ist. Sollten
einzelne Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teil-
weise unwirksam oder erganzungsbedurftig sein oder
werden, so bleibt die Wirksamkeit der Ubrigen Bestim-
mungen unberuhrt. Die Parteien werden anstelle der un-
wirksamen oder erganzungsbedurftigen Bestimmungen
eine neue Regelung vereinbaren, die dem gewollten
wirtschaftlichen Zweck am nachsten kommt. § 139 BGB
kommt nicht zur Anwendung.

Ist der Kunde Kaufmann, eine juristische Person des
offentlichen Rechts oder offentlich-rechtliches Son-
dervermogen wird als Gerichtsstand Sitz der der V+S
GmbH, derzeit Koln vereinbart. Die V+S GmbH ist
jedoch berechtigt, den Kunden an dem fur diesen all-

gemein geltenden Gerichtsstand zu verklagen.
Auftragsdatenverarbeitung

1. Allgemeines

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene Da-
ten im Auftrag des Auftraggebers i.S.d. Art. 4 Nr. 8 und
Art. 28 der Verordnung (EU) 2016/679 — Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO). Dieser Vertrag regelt die
Rechte und Pflichten der Parteien im Zusammenhang
mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten.
Sofern in diesem Vertrag der Begriff ,Datenverarbei-
tung” oder ,Verarbeitung” (von Daten) benutzt wird,
wird die Definition der ,Verarbeitung” i.S.d. Art. 4 Nr. 2
DSGVO zugrunde gelegt.

2. Gegenstand des Auftrags

Der Auftragnehmer erstellt fur den Auftragnehmer
Betriebskostenabrechnungen zur Weitergabe an die
Mieter des Auftraggebers.

3. Rechte und Pflichten des Auftraggebers

Der Auftraggeber ist Verantwortlicher i.S.d. Art. 4 Nr.
7 DSGVO fur die Verarbeitung von Daten im Auftrag
durch den Auftragnehmer. Dem Auftragnehmer steht
nach Ziff. 4 Abs. 5 das Recht zu, den Auftraggeber
darauf hinzuweisen, wenn eine seiner Meinung nach
rechtlich unzulassige Datenverarbeitung Gegenstand
des Auftrags und/oder einer Weisung ist.

Der Auftraggeber ist als Verantwortlicher fur die
Wahrung der Betroffenenrechte verantwortlich. Der
Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverziglich
darlber informieren, wenn Betroffene ihre Betroffenen-
rechte gegenuber dem Auftragnehmer geltend ma-
chen.

Der Auftraggeber hat das Recht, jederzeit erganzen-
de Weisungen uber Art, Umfang und Verfahren der
Datenverarbeitung gegeniuber dem Auftragnehmer zu
erteilen. Weisungen konnen in Textform (z. B. E-Mail)
erfolgen. Regelungen uber eine etwaige Vergutung von
Mehraufwanden, die durch erganzende Weisungen des
Auftraggebers beim Auftragnehmer entstehen, bleiben
unberuhrt.

Der Auftraggeber kann weisungsberechtigte Personen
benennen. Fur den Fall, dass sich die weisungsberech-
tigten Personen beim Auftraggeber andern, wird der
Auftraggeber dies dem Auftragnehmer in Textform
mitteilen.

Der Auftraggeber informiert den Auftragnehmer unver-
zuglich, wenn er Fehler oder UnregelmaBigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Verarbeitung personenbezogener
Daten durch den Auftragnehmer feststellt.

FUr den Fall, dass eine Informationspflicht gegenuber
Dritten nach Art. 33, 34 DSGVO oder einer sonstigen,
fur den Auftraggeber geltenden gesetzlichen Melde-
pflicht besteht, ist der Auftraggeber fur deren Einhal-
tung verantwortlich.

4. Aligemeine Pflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer verarbeitet personenbezogene
Daten ausschlieBlich im Rahmen der getroffenen Ver-
einbarungen und/oder unter Einhaltung der ggf. vom
Auftraggeber erteilten erganzenden Weisungen.



Ausgenommen hiervon sind gesetzliche Regelungen,
die den Auftragnehmer ggf. zu einer anderweitigen
Verarbeitung verpflichten. In einem solchen Fall teilt der
Auftragnehmer dem Auftraggeber diese rechtlichen
Anforderungen vor der Verarbeitung mit, sofern das
betreffende Recht eine solche Mitteilung nicht we-

gen eines wichtigen offentlichen Interesses verbietet.
Zweck, Art und Umfang der Datenverarbeitung richten
sich ansonsten ausschlieBlich nach diesem Vertrag und/
oder den Weisungen des Auftraggebers. Eine hiervon
abweichende Verarbeitung von Daten ist dem Auftrag-
nehmer untersagt, es sei denn, dass der Auftraggeber
dieser schriftlich zugestimmt hat.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die Datenverarbei-
tung im Auftrag nur in Mitgliedsstaaten der Europai-
schen Union (EU) oder des Europaischen Wirtschafts-
raums (EWR) durchzufiihren.

Der Auftragnehmer sichert im Bereich der auftrags-
gemafBen Verarbeitung von personenbezogenen Daten
die vertragsmaBige Abwicklung aller vereinbarten MaB3-
nahmen zu.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sein Unternehmen
und seine Betriebsablaufe so zu gestalten, dass die
Daten, die er im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet,
im jeweils erforderlichen MaB gesichert und vor der
unbefugten Kenntnisnahme Dritter geschutzt sind. Der
Auftragnehmer wird Anderungen in der Organisation
der Datenverarbeitung im Auftrag, die fur die Sicherheit
der Daten erheblich sind, vorab mit dem Auftraggeber
abstimmen.

Der Auftragnehmer wird den Auftraggeber unverziig-
lich dartber informieren, wenn eine vom Auftraggeber
erteilte Weisung nach seiner Auffassung gegen gesetz-
liche Regelungen verstoBt. Der Auftragnehmer ist be-
rechtigt, die Durchflhrung der betreffenden Weisung
solange auszusetzen, bis diese durch den Auftraggeber
bestatigt oder geandert wird. Sofern der Auftragneh-
mer darlegen kann, dass eine Verarbeitung nach Wei-
sung des Auftraggebers zu einer Haftung des Auftrag-
nehmers nach Art. 82 DSGVO fuhren kann, steht dem
Auftragnehmer das Recht frei, die weitere Verarbeitung
insoweit bis zu einer Klarung der Haftung zwischen den
Parteien auszusetzen.

Die Verarbeitung von Daten im Auftrag des Auftrag-
gebers auBerhalb von Betriebsstatten des Auftragneh-
mers oder Subunternehmern ist nur mit Zustimmung
des Auftraggebers in Schriftform oder Textform zu-
lassig. Eine Verarbeitung von Daten fur den Auftrag-
geber in Privatwohnungen ist nur mit Zustimmung des
Auftraggebers in Schriftform oder Textform im Einzel-
fall zulassig.

Der Auftragnehmer wird die Daten, die er im Auftrag
fur den Auftraggeber verarbeitet, getrennt von anderen
Daten verarbeiten. Eine physische Trennung ist nicht
zwingend erforderlich.

Der Auftragnehmer kann dem Auftraggeber die Per-
son(en) benennen, die zum Empfang von Weisungen
des Auftraggebers berechtigt sind. Fur den Fall, dass
sich die weisungsempfangsberechtigten Personen
beim Auftragnehmer andern, wird der Auftragnehmer
dies dem Auftraggeber in Textform mitteilen.

5. Datenschutzbeauftragter des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer bestatigt, dass er einen Daten-

schutzbeauftragten nach Art. 37 DSGVO benannt hat.
Der Auftragnehmer tragt Sorge daflir, dass der Daten-
schutzbeauftragte uber die erforderliche Qualifikation
und das erforderliche Fachwissen verfugt. Der Auftrag-
nehmer wird dem Auftraggeber den Namen und die
Kontaktdaten seines Datenschutzbeauftragten geson-
dert mitteilen.

Die Pflicht zur Benennung eines Datenschutzbeauftrag-
ten nach Absatz 1 kann im Ermessen des Auftraggebers
entfallen, wenn der Auftragnehmer nachweisen kann,
dass er gesetzlich nicht verpflichtet ist, einen Daten-
schutzbeauftragten zu bestellen und der Auftragneh-
mer nachweisen kann, dass betriebliche Regelungen
bestehen, die eine Verarbeitung personenbezogener
Daten unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften,
der Regelungen dieses Vertrages sowie etwaiger weite-
rer Weisungen des Auftraggebers gewahrleisten.

6. Meldepflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem Auftraggeber
jeden VerstoB gegen datenschutzrechtliche Vorschrif-
ten oder gegen die getroffenen vertraglichen Vereinba-
rungen und/oder die erteilten Weisungen des Auftrag-
gebers, der im Zuge der Verarbeitung von Daten durch
ihn oder andere mit der Verarbeitung beschaftigten
Personen erfolgt ist, unverziiglich mitzuteilen. Gleiches
gilt fur jede Verletzung des Schutzes personenbezo-
gener Daten, die der Auftragnehmer im Auftrag des
Auftraggebers verarbeitet.

Ferner wird der Auftragnehmer den Auftraggeber un-
verzuglich daruber informieren, wenn eine Aufsichts-
behorde nach Art. 58 DSGVO gegenuber dem Auf-
tragnehmer tatig wird und dies auch eine Kontrolle der
Verarbeitung, die der Auftragnehmer im Auftrag des
Auftraggebers erbringt, betreffen kann.

Dem Auftragnehmer ist bekannt, dass fur den Auftrag-
geber eine Meldepflicht nach Art. 33, 34 DSGVO be-
stehen kann, die eine Meldung an die Aufsichtsbehorde
binnen 72 Stunden nach Bekanntwerden vorsieht. Der
Auftragnehmer wird den Auftraggeber bei der Um-
setzung der Meldepflichten unterstutzen. Der Auftrag-
nehmer wird dem Auftraggeber insbesondere jeden
unbefugten Zugriff auf personenbezogene Daten, die
im Auftrag des Auftraggebers verarbeitet werden,
unverzuglich, spatestens aber binnen 48 Stunden ab
Kenntnis des Zugriffs mitteilen. Die Meldung des Auf-
tragnehmers an den Auftraggeber muss insbesondere
folgende Informationen beinhalten:

eine Beschreibung der Art der Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten, soweit moglich mit Angabe
der Kategorien und der ungefahren Zahl der betrof-
fenen Personen, der betroffenen Kategorien und der
ungefahren Zahl der betroffenen personenbezogenen
Datensatze; eine Beschreibung der von dem Auftrag-
nehmer ergriffenen oder vorgeschlagenen MaBnahmen
zur Behebung der Verletzung des Schutzes personen-
bezogener Daten und gegebenenfalls MaBnahmen zur
Abmilderung ihrer moglichen nachteiligen Auswirkun-
gen.

7. Mitwirkungspflichten des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer untersttitzt den Auftraggeber

bei seiner Pflicht zur Beantwortung von Antragen auf
Wahrnehmung von Betroffenenrechten nach Art. 1223



DSGVO. Der Auftragnehmer wirkt an der Erstellung der
Verzeichnisse von Verarbeitungstatigkeiten durch den
Auftraggeber mit. Er hat dem Auftraggeber die insoweit
jeweils erforderlichen Angaben in geeigneter Weise
mitzuteilen.

Der Auftragnehmer unterstltzt den Auftraggeber unter
Berucksichtigung der Art der Verarbeitung und der ihm
zur Verfugung stehenden Informationen bei der Einhal-
tung der in Art. 3236 DSGVO genannten Pflichten.

8. Kontrollbefugnisse

Der Auftraggeber hat das Recht, die Einhaltung der
gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz und/oder
die Einhaltung der zwischen den Parteien getroffenen
vertraglichen Regelungen und/oder die Einhaltung der
Weisungen des Auftraggebers durch den Auftragneh-
mer im erforderlichen Umfang zu kontrollieren.

Der Auftragnehmer ist dem Auftraggeber gegentber
zur Auskunftserteilung verpflichtet, soweit dies zur
Durchfuhrung der Kontrolle i.S.d. Absatzes 1 erforder-
lich ist.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Falle von MaB-
nahmen der Aufsichtsbehorde gegenuber dem Auftrag-
geber i.S.d. Art. 58 DSGVO, insbesondere im Hinblick
auf Auskunfts- und Kontrollpflichten die erforderlichen
Auskunfte an den Auftraggeber zu erteilen und der
jeweils zustandigen Aufsichtsbehorde eine

Vor-Ort-Kontrolle zu ermoglichen. Der Auftraggeber ist
uber entsprechende geplante MaBnahmen vom Auf-
tragnehmer zu informieren.

9. Vertraulichkeitsverpflichtung

Der Auftragnehmer ist bei der Verarbeitung von Daten
fur den Auftraggeber zur Wahrung der Vertraulichkeit
uber Daten, die er im Zusammenhang mit dem Auf-
trag erhalt bzw. zur Kenntnis erlangt, verpflichtet. Der
Auftragnehmer verpflichtet sich, die gleichen Geheim-
nisschutzregeln zu beachten, wie sie dem Auftraggeber
obliegen. Der Auftraggeber ist verpflichtet, dem Auf-
tragnehmer etwaige besondere Geheimnisschutzregeln
mitzuteilen.

Der Auftragnehmer sichert zu, dass ihm die jeweils gel-
tenden datenschutzrechtlichen Vorschriften bekannt
sind und er mit der Anwendung dieser vertraut ist. Der
Auftragnehmer sichert ferner zu, dass er seine Beschaf-
tigten mit den fur sie maBgeblichen Bestimmungen
des Datenschutzes vertraut macht und zur Vertraulich-
keit verpflichtet hat. Der Auftragnehmer sichert ferner
zu, dass er insbesondere die bei der Durchfuhrung der
Arbeiten tatigen Beschaftigten zur Vertraulichkeit ver-
pflichtet hat und diese Uber die Weisungen des Auf-
traggebers informiert hat.

Die Verpflichtung der Beschaftigten nach Absatz 2 sind
dem Auftraggeber auf Anfrage nachzuweisen.

10. Wahrung von Betroffenenrechten

Der Auftraggeber ist fur die Wahrung der Betroffenen-
rechte allein verantwortlich. Der Auftragnehmer ist ver-
pflichtet, den Auftraggeber bei seiner Pflicht, Antrage
von Betroffenen nach Art. 1223 DSGVO zu bearbeiten,
zu unterstutzten. Der Auftragnehmer hat dabei insbe-
sondere Sorge dafur zu tragen, dass die insoweit erfor-
derlichen Informationen unverziglich an den Auftrag-
geber erteilt werden, damit dieser insbesondere seinen
Pflichten aus Art. 12 Abs. 3 DSGVO nachkommen kann.
Soweit eine Mitwirkung des Auftragnehmers fur die
Wahrung von Betroffenenrechten - insbesondere auf
Auskunft, Berichtigung, Sperrung oder Loschung -
durch den Auftraggeber erforderlich ist, wird der Auf-
tragnehmer die jeweils erforderlichen MaBnahmen nach
Weisung des Auftraggebers treffen. Der Auftragnehmer
wird den Auftraggeber nach Moglichkeit mit geeigne-
ten technischen und organisatorischen MaBnahmen
dabei unterstutzen, seiner Pflicht zur Beantwortung von
Antragen auf Wahrnehmung von Betroffenenrechten
nachzukommen.

Regelungen uUber eine etwaige Vergutung von Mehrauf-
wanden, die durch Mitwirkungsleistungen im Zusam-
menhang mit Geltendmachung von Betroffenenrechten
gegenuber dem Auftraggeber beim Auftragnehmer
entstehen, bleiben unberuhrt.

Ort, Datum Kunde

Sachbearbeiterin/Sachbearbeiter
Kolner Haus- und Grundbesitzerverein
Verlags- und Service GmbH

Kolner Haus- und Grundbesitzerverein Verlags- und Service GmbH
Hohenzollernring 71-73, 50672 Koln
Postanschrift: Postfach 10 22 51, 50462 Koln
Telefon 022157 36 -0, Fax 0221 5736 -205
www.koelner-hug.de, E-Mail: service@koelner-hug.de



	und: 
	für folgende Objekte: 
	Name Vorname: 
	undefined: 
	Straße: 
	undefined_2: 
	PLZ Ort: 
	undefined_3: 
	Ort Datum: 
	Kunde: 
	Sachbearbeiter: 
	Jahr: 


